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Nr. 21-941 
 
 
Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 2008 der Verwaltungs-
gemeinschaft Aiterhofen 
 

I. 
 

Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 
Landkreis Straubing-Bogen 
für das Haushaltsjahr 2008 

 
Nachtrag Nr. 1 

 
 
Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. 
GO erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 
 
Aiterhofen, 05. Dezember 2008            Verwaltungsgemeinschaft 
                        A i t e r h o f e n 
 
                ____________________ 
                          Manfred Krä 
                  Gemeinschaftsvorsitzender 
 

II. 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom  
03.12.2008 Nr. 21-941-5/5 festgestellt, dass die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmi-
gungspflichtigen Teile enthält. 
 
 

III. 
 

Die Nachtragshaushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 10 Abs. 1VGemO Art. 26 Abs. 1 
KommZG, Art. 26 Abs. 2 GO, § 1 BekV amtlich bekannt gemacht. Der Nachtraghaushaltsplan 
2008 liegt eine Woche ab dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung im Rathaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Aiterhofen öffentlich auf. Außerdem liegt die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren 
Anlagen und der Nachtraghaushaltsplan in der v. g. Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszei-
ten zur Einsichtnahme bereit. 
 
Straubing, 16.12.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Nr. 21-941 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2009 der Verwaltungsgemeinschaft Ai-
terhofen 

 
 

I. 
 

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen für das  
Haushaltsjahr 2009 

 
 
Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Verwaltungsgemeinschaft folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit    734.900,00 EUR 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit      25.000,00 EUR 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
(1) Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2009 auf 578.800,00 EUR 
festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl nach dem 
Stand vom 31.12.07 auf 5.947 Einwohner festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 97,326383 EUR festgesetzt. 
 
 
(2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 



 

Landkreis Straubing-Bogen     - Seite 342 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Aiterhofen, den 12. Dezember 2008 
 
Verwaltungsgemeinschaft 
AITERHOFEN 
gez. 
Manfred Krä 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Straubing-Bogen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
08.12.2008 Nr. 21-941-5/5 festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichti-
gen Teile enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 10 Abs. 1 VGemO Art. 26 Abs. 1 KommZG, Art. 26 
Abs. 2 GO, § 1 BekV amtlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan 2009 liegt eine Woche ab 
dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen 
öffentlich auf. Außerdem liegt die Haushalts-satzung mit ihren Anlagen und der Haushaltsplan 
in der v. g. Geschäftsstelle innerhalb der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme bereit. 
 
 
Straubing, 16.12.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
 
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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21-8630 
 
 
Erlass einer 7. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zu Wasserversorgung der Bogen-
bachtalgruppe Sitz Hunderdorf (BGS/WAS) 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 18.12.2008 Az.: 21-8630 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbach-
talgruppe hat am 10.12.2008 eine 7. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) erlassen.  
 
Nachstehend wird die genannte Satzung gem. Art. 24 KommZG veröffentlicht. 
 
 

7. Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe Sitz Hunderdorf (BGS/WAS) 
vom 11.12.2008 

 
 

Aufgrund  der  Art.  22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 des Gesetzes  über  die Kommunale  Zusammen-
arbeit (KommZG) und der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)  erläßt der  
Zweckverband  zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe folgende 7. Änderungssatzung 
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung wird wie folgt geändert: 
  
 § 11 Abs. 3 und 4  erhalten folgende Fassung: 

 
„Die Gebühr beträgt 1,15 € netto, 1,23 € brutto pro Kubikmeter entnommenen  Wassers. 
 
(4) Wird  ein  Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher  Zähler  verwendet,  so 
beträgt die Gebühr 1,15 € netto, 1,23 € brutto pro Kubikmeter entnommenen  Wassers. 
Wird das Bauwasser pauschal abgerechnet, so beträgt die Gebühr 80,00 € netto, 85,60 € 
brutto.“ 

  
 

§ 2 
 
Diese 7. Änderungssatzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. 
 
 
Hunderdorf, den 11.12.2008 
gez.  
Stenzel 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Straubing, 18.12.2008 
Landratsamt Straubing-Bogen 
gez.  
Rothammer 
Regierungsamtsrat 
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Beteiligungsbericht 2007 
 
 
Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in der Rechtsform des 
Privatrechts (Beteiligungsbericht 2007) wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 15.12.2008 
vorgelegt. 
 
Der Landkreis weist gem. Art. 83 Abs. 3 Satz 5 der Landkreisordnung darauf hin, dass der Be-
teiligungsbericht für das Jahr 2007 im Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 
Straubing, Zimmer 119 für jedermann zur Einsicht aufliegt. 
 
 
Hoefert 
Kreiskämmerer 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                   
                                                   Kraftloserklärung
 
 
Da Rechte an dem Sparkassenbuch Nr. 3404012456 nicht geltend gemacht wurden, wird es 
hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Straubing, den 17.12.2008  
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
gez.  
GD Gaby Arenz 
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